
Sechster Nachtrag
zur Satzung über die Erhebung

von Gebühren für den
Rettungsdienst der Stadt

Mönchengladbach
vom 27. März 2019

Auf Grund des § 7 der Gemeindeordnung
für das Land Nordrhein-Westfalen in der
Fassung der Bekanntmachung vom
14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 18. Dezember
2018 (GV. NRW. S. 759) - SGV. NRW.
2023 -, und der §§ 4 und 6 des Kommu-
nalabgabengesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober
1969 (GV. NW. S. 712), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 23. Januar 2018 (GV.
NRW. S. 90) - SGV. NRW. 610 -, wird
gemäß Beschluss des Rates der Stadt
Mönchengladbach vom 27. März 2019 fol-
gender Sechster Nachtrag zur Satzung
über die Erhebung von Gebühren für den
Rettungsdienst der Stadt Mönchenglad-
bach vom 16. Oktober 2003 (Abl. MG
S. 230), zuletzt geändert durch den Fünf-
ten Nachtrag vom 2. Oktober 2014 (Abl.
MG S. 215), erlassen:

Artikel 1

Der „Tarif zur Satzung über die Erhebung
von Gebühren für den Rettungsdienst der

Stadt Mönchengladbach“ wird wie folgt
geändert: 
1. In Nr. 1.10 wird der Betrag „111,00

EUR“ durch den Betrag „142,00 EUR“
ersetzt.

2. In Nr. 1.20 wird der Betrag „280,00
EUR“ durch den Betrag „313,00 EUR“
ersetzt.

3. In Nr. 1.30 wird der Betrag „311,00
EUR“ durch den Betrag „347,00 EUR“
ersetzt.

4. In Nr. 1.40 wird der Betrag „340,00
EUR“ durch den Betrag „471,00 EUR“
ersetzt.

5. In Nr. 2.11 wird der Betrag „6,00 EUR“
durch den Betrag „5,00 EUR“ ersetzt.

Artikel 2

Dieser Satzungsnachtrag tritt am Tage
nach der öffentlichen Bekanntmachung in
Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Der vorstehende Nachtrag wird hiermit
öffentlich bekannt gemacht. Auf die
Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 Satz 1 der
Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen wird hingewiesen. Diese
Vorschrift hat folgenden Wortlaut:
„Die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften dieses Gesetzes kann
gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche

Bestimmungen und Flächennutzungs -
pläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer
Verkündung nicht mehr geltend gemacht
werden, es sei denn
a) eine vorgeschriebene Genehmigung

fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzei-
geverfahren wurde nicht durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrecht -
liche Bestimmung oder der Flächen-
nutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß
öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbe-
schluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist
gegenüber der Gemeinde vorher ge -
rügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet
worden, die den Mangel ergibt.“

Mönchengladbach, den 27. März 2019

Hans Wilhelm Reiners
Oberbürgermeister
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